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oder des letzten Monats, der durch seine Benennung oder 
Zahl dem Tag entspricht, an dem die Frist begonnen hat; 
fehlt dieser Tag in dem letzten Monat, so endigt die Frist 
mit Ablauf des letzten Tages dieses Monats.

(2) Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag oder 
einen gesetzlichen Feiertag, so endigt die Frist mit Ablauf 
des folgenden Werktags.

Befreiung von den Folgen einer Fristversäumung
§37

Bei der Versäumung einer Frist ist Befreiung von den 
nachteiligen Folgen zu gewähren, wenn der Antragsteller 
durch Naturereignisse oder andere unabwendbare Zufälle 
an der Einhaltung der Frist verhindert war. Als unabwend
barer Zufall ist es anzusehen, wenn der Antragsteller von 
einer Zustellung ohne sein Verschulden keine Kenntnis er
langt hat.

§38
(1) Der Antrag auf Befreiung muß binnen einer Woche 

nach Beseitigung des Hindernisses bei dem Gericht, bei dem 
die Frist wahrzunehmen gewesen wäre, unter Angabe und 
Glaubhaftmachung der Versäumungsgründe gestellt wer
den.

(2) Mit dem Antrag ist zugleich die versäumte Handlung 
selbst nachzuholen.

§39
(1) Über den Antrag entscheidet das Gericht, das zur Ent

scheidung in der Sache selbst berufen gewesen wäre.
(2) Die dem Antrag stattgebende Entscheidung ist end

gültig.
(3) Gegen die den Antrag zurückweisende Entscheidung 

ist die Beschwerde zulässig.


